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Betr Richtlinien zur Gestaltung der

Stationsausfahrt bei kuppelbaren Sesselbahnen

Aus gegebenem Anlaf3 werden die Anforderungen, die an
die Gestaltung der Stationsausfahrt von kuppelbaren Sessel
bahnen gestellt werden mÜssen, wie folgt zusammengefaf3t:
1. Die Sicherheitsstrecke nach der Einsteigstelle ist von

deren Rampenbeginn an zu rechnen. Sie mu/3 zumindest so
lang sein wie der Anhalteweg bei einem Halt-Befehl, aber
auch bis zum Ende der Einkuppelstelle reichen.

2. Die Rampe am Beginn der Sicherheitsstrecke ist mit einer
Neigung von 20 % auszuführen, Am Ende der Sicherheits
strecke ist ein möglichst rascher Übergang zum Mindest
bodenabstand von 1,5 m herzustellen.

3. Wenn am Ende der Sicherheitsstrecke Absturzgefahr besteht
(Falihöhe gröf3er als 1,0 m) ist aort ein zumindest 2,5 m
weit auskragendes Schutznetz 1,5 m unter dem Sesselsitz
anzuordnen.

4. Bei Beförderung von Fahrgästen mit angeschnallten Wintr
sportgeräten ist die Oberfläche der Sicherheitsstrecke
gleitfähig auszubilden.
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